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Antrag auf Gewährung des EXISTENZGRÜNDER-NACHLASSES 
in der gewerblichen Sach- und Kraftfahrt- sowie Haftpflichtversicherung 

zu Kundennummer _______________ 

Antragsteller (Firma): 

Voraussetzungen hierfür sind 

1. Gewerbeanmeldung
Die Anmeldung des Gewerbes erfolgte am _______________ Eine Kopie der Gewerbeanmelde-
bescheinigung liegt bei.

2. Handwerksordnung
2.1  Ich bin durch die Eintragung in der Handwerksrolle zum selbständigen Betrieb eines in der

Anlage A zur Handwerksordnung aufgeführten Gewerbes berechtigt. 
2.2  Ich bin durch die Eintragung in das Verzeichnis der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe zum

selbständigen Betrieb eines in der Anlage B zur Handwerksordnung aufgeführten handwerks-
ähnlichen Gewerbes berechtigt.

Zu 2.1 und 2.2: Die Eintragung erfolgte am ___________ unter der laufenden Nr. ___________ 

Der Existenzgründer-Nachlass wird für höchstens drei Versicherungsjahre ab dem Jahr der Gewerbean-
meldung gewährt und entfällt zum Ablauf des dritten Versicherungsjahres. Nach Ablauf dieser Zeit bestehen 
die Verträge ohne Nachlass weiter. 

Der Nachlass kann für jede Sparte/jeden Vertrag zur nächsten Hauptfälligkeit widerrufen werden, wenn die 
Schadenquote (Verhältnis von Beiträgen zu Schäden und Rückstellungen) der in dieser Sparte 
abgeschlossenen Verträge 70 % übersteigt. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer die betroffenen Verträge innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen. 

Wird eine vom Beginn abweichende Hauptfälligkeit gewählt, so gilt als 1. Versicherungsjahr lediglich das Jahr 
bis zur nächsten Hauptfälligkeit. 

Bei vorzeitigem Wegfall der unter Punkt 1 und 2 genannten Voraussetzungen entfällt der Nachlass mit Ablauf 
des Versicherungsjahres, in das der entsprechende Anlass fällt (z.B. Betriebsauflösung, Aufgabe der 
selbständigen Berufstätigkeit). 
Der Wegfall der Voraussetzungen ist unverzüglich gegenüber dem Versicherer anzuzeigen. Bei Nichtanzeige 
durch den Versicherungsnehmer ist der Versicherer berechtigt, für das laufende Versicherungsjahr den 
Beitrag (ohne Nachlass) nach zu berechnen. 

Eine Durchschrift dieser Erklärung habe ich erhalten. 

______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/Versicherungsnehmers  Pers.-Nr./Unterschrift Vermittler 

bzw. der Antragstellerin/Versicherungsnehmerin 
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